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Vorwort 
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Doktorvater Prof. Dr. jur., Dr. h. c., Dr. rer. pol. h. c. Hermann Conrad, 
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meinem zweiten Doktorvater Prof. Dr. jur. Gerd Kleinheyer meinen 
herzlichen Dank aussprechen. Mein weiterer Dank gilt Herrn Prof. Dr. 
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programm besonders danken. 
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I. Einführung 

1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gestellt, die naturrecht-
liehe Staatslehre Christian Wolffs zu untersuchen. Die Beschäftigung 
mit diesem, insbesondere für die mittlere und späte Periode der deut-
schen Aufklärung so einflußreichen Denker erscheint deshalb von be-
sonderer Bedeutung, da während der Epoche der allgemeineuropäischen 
Aufklärung die Grundlagen des modernen souveränen Staates, auch in 
seiner heutigen Ausformung als sozialer Rechtsstaat, gelegt wurden1• 

Die Aufklärung ist nämlich als der eigentliche Beginn der modernen 
Periode der europäischen Kultur und Geschichte anzusehen und stellt 
eine bedeutsamere Wende als die Renaissance dar, die gewöhnlich als 
der entscheidende Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit bezeichnet 
wird2• 

Die Renaissance befreite das Individuum zwar in vieler Hinsicht, doch 
fehlte ihr noch der eigentlich schöpferische Impuls. Sie blieb im We-
sentlichen auf die vornehmen Klassen beschränkt und setzte an die 
Stelle gestürzter oft nur neue Autoritäten, wie die Autoren der Antike3 

oder die jeweils reformierten, dann aber ihrerseits alsbald erstarrenden 
Glaubenslehren, wie sie seit der Reformation mehrfach aufgetreten 
waren. Erst die Religionskriege, ausgehend von den spanisch-nieder-
ländischen Auseinandersetzungen über die hugenottischen Glaubens-
kämpfe in Frankreich, die zum Teil religiös bestimmten, revolutionären 
Wirren in England und das furchtbare Schauspiel des Dreißigjährigen 
Krieges, .ermöglichten die Abwendung von der kirchlich gebundenen 
Welt4• Neben dieser Erschütterung der traditionellen Autorität der 
Kirche bemerken wir die ersten Ansätze einer allmählichen Entstehung 

t v. Voitelini, Die naturrechtliehen Lehren und die Reformen des 18. Jahr-
hunderts, S. 104. Wunner, Christian Wolff und die Epoche des Naturrechts, 
s. 5, 7. 

2 Tröltsch, Die Aufklärung, S. 338 f., 834 ff. Wandruzka, Einleitung zur 
Deutschen Kultur im Zeitalter der Aufklärung, S. 2. Forsthoff, Deutsche Ver-
fassungsgeschichte der Neuzeit, S. 36. 

s Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, S. 252. 
4 Tröltsch, Die Aufklärung, S. 836. 
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der bürgerlich-industriellen Gesellschaft5• Hierbei handelte es sich frei-
lich um Erscheinungen, die in den einzelnen Gegenden zu verschiedenen 
Zeitpunkten, zuweilen noch zögernd, fast erst geahnt, manchmal aber 
doch auch schon mit erstaunlicher Deutlichkeit hervortraten. Das Her-
aufsteigen der modernen Welt konfrontierte die tiefsinnigsten Denker 
gerade dieser Epoche daher bereits weitgehend mit den Problemen, die 
im Prinzip noch heute die unsrigen sind. 

In dem Maße, in welchem auf der einen Seite die universale kirchliche 
Autorität verfiel, stieg andrerseits die moderne Naturwissenschaft empor 
und feierte ihre ersten, Bewunderung erregenden Triumphe. 

Kepler (1571 -1630) fand die nach ihm benannten Gesetze der Pla-
netenbewegung6 und Galilei (1564 -1642) entdeckte die Gesetze des 
freien Falls, wobei vor allem die neue, von ihm verwandte naturwissen-
schaftliche Methode .epochale Bedeutung gewann. Die Naturwissenschaft 
bewies damit, zu welch erstaunlicher Beherrschung der Natur mensch-
licher Geist befähigt war. 

Diese Zunahme an Diesseitigkeit ging auch an den Geisteswissen-
schaften nicht spurlos vorüber. In England begründete Francis Bacon 
(Baco von Verulam) (1561-1626) den modernen englischen Empirismus 
und brach dem naturwissenschaftlichen Denken Bahn. Auf dem Konti-
nent war es Rene Descartes (1596 -1650), der "Vater der neueren Philo-
sophie", welcher von dieser neuen Richtung eindrucksvolles Zeugnis 
ablegte. 

Vielleicht noch stärker aber als die reine Philosophie wurde hiervon 
ein Bereich beeinflußt, der durch die vorausgegangenen Ergeignisse und 
Kriegswirren in stärkstem Maße praktisch betroffen war: der Bereich 
der menschlichen Gesellung und des Staatlichen. Die Normen mensch-
licher Gesittung und menschlichen Zusammenlebens waren infolge der 
darüberhingegangenen Kriege, wo nicht zerbrochen, so doch durch ihre 
dauernde Mißachtung entartet und verroht. "Ich sah in den christlichen 
Ländern eine entartete Kriegsführung, deren sich selbst rohe Völker 
geschämt hätten", heißt es schmerzvoll klagend in des Grotius Vorrede 
zu seinem "De jure belli ac pacis" (1625)1. Somit wird begreiflich, daß 
nach Verlust eines allgemein-verbindlichen, religiösen Weltbildes und 
angesichts einer oft nur noch von reiner Willkür bestimmten Staaten-
welt das moderne profane Naturrecht seine einzigartige Bedeutung er-
langen konnte. 

s Wandruzka, S. 2. 
6 Kepters Hauptwerke: "Astronomia nova" und "Harmonices mundi", beide 

veröffentlicht 1619. 
7 Grotius, De jure belli ac pacis, Vorrede § 28. 
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2. Aufstieg und Fall des Naturrechts 

Die Zeit des modernen profanen Naturrechts entspricht derjenigen 
der allgemeineuropäischen Aufklärung, die im 17. Jahrhundert beginnt, 
ihre Blüte im 18. Jahrhundert erlebt und schließlich im 19. Jahrhundert 
verfällt8• 9• Nie zuvor- erst recht nicht danach- hat das Naturrecht 
eine vergleichsweise Bedeutung besessen, so daß man vielfach das Na-
turrecht des 17. und 18. Jahrhunderts als das Naturrecht schlechthin be-
zeichnet hat. 

Dabei hat es Naturrecht fast schon ebensolange gegeben, wie der 
Mensch über sich selbst als Gesellschafts- und Kulturwesen nachdenkt. 
So finden wir Naturrecht bereits bei den Vorsokratikern, bei Platon und 
bei Aristoteles10• Einen erheblichen Rang erlangte es dann in der Stoa, 
durch die es über Panaitios (150 v. Chr.) und dann endgültig seit Cicero 
auch mit dem römischen Recht in Verbindung kam11• Dem stoischen 
folgte das christliche Naturrecht wie etwa bei Augustin, Thomas von 
Aquin, der Spätscholastik, aber auch bei den Reformatoren. Insbeson-
dere von der Spätscholastik nimmt dann das moderne profane Natur-
recht seinen Ausgang und tritt nun seinen unvergleichlichen Siegeszug 
an, der vor allem mit den Namen von Hugo Grotius, Thomas Hobbes, 
Samuel Pufendorf, Christian Thomasius und Christian Wolff verbunden 
ist. Mit Christian Wolff hat das moderne Naturrecht in gewisser Weise 
einen, wenn auch nicht unumstrittenen Höhepunkt und Abschluß er-
reicht. Nach ihm sind- vielleicht nur mit Ausnahme von Burlamaqui 
und Vattel, die aber in erster Linie Bearbeiter und Übersetzer waren-
keine Namen einzelner Naturrechtier mehr ins allgemeine Bewußtsein 
gedrungen. Vielmehr folgt nun die Reihe der bedeutenden naturrecht-
liehen Kodifikationen und die in ihren ideologischen Begründungen 
höchst bedeutsame Staatsbildung in Nordamerika sowie die Große 
Französische Revolution, die beide ohne das Gedankengut des Natur-
rechts nicht vorstellbar wären. 

Die hier vorgelegte Untersuchung der naturrechtliehen Staatslehre 
Christian Wolffs, des "Fürsten der deutschen Aufklärung"12, gilt einem 

s Tröltsch, Die Aufklärung, S. 339. 
9 Da die Bezeichnungen als auch die Einteilungen der verschiedenen gei-

stigen Bewegungen innerhalb des genannten Zeitraumes im einzelnen sehr 
unterschiedlich gehandhabt werden, sei darauf hingewiesen, daß hier zu-
nächst nur von der Zeit des modernen profanen Naturrechts als Ganzem und 
der allgemeineuropäischen Aufklärung gesprochen wird, nicht etwa von der 
"deutschen Aufklärung" oder dem Rationalismus. 

10 Mitteis, Über das Naturrecht, S. 11. E. Wolf, Große Rechtsdenker der 
deutschen Geistesgeschichte, S . 253. 

u Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, S. 32, 35. 
12 Diemer, Philosophie-Lexikon, Artikel: Materialismus, S. 173; entspre-

chend: Friedrich der Große an Manteuffel im Brief vom 19. August 1736: 


